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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1956

Norm

VBG §35

Rechtssatz

Für die Beurteilung der von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängigen Rechte des Vertragsangestellten (zB

Abfertigung) ist jener Zeitpunkt maßgebend, der in dem Vertrag über die Erneuerung als Beginn des

Dienstverhältnisses angegeben ist.
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Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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